
Bei der Förderung, dem Transport, der Verarbeitung 
und dem Verbrauch von Erdgas werden Methan 
(CH4) und Kohlendioxid (CO2) freigesetzt – das lässt 
sich nicht vermeiden. Methan und Kohlendioxid sind 
Treibhausgase, d.h. sie tragen zur Erwärmung der Er-
datmosphäre bei. 
Dies zu vermeiden stellt eine der größten Herausfor-
derungen unserer Zeit dar. 
Emissionen machen nicht an Landesgrenzen halt, d.h. 
hierzulande frei werdende Treibhausgase wirken glo-
bal auf das Klima.

Klimaneutrales Erdgas
Ihr Engagement für den Klimaschutz

Klimaneutrales Erdgas
Wie funktioniert CO2-neutrales Erdgas

Unser Verbrauch ist klimaneutral –  
Machen Sie mit!
Mit Hilfe von Emissionsminderungszertifikaten 
lässt sich der entstandene CO2-Ausstoß kom-
pensieren. Die Stadtwerke Marburg GmbH hat 
bereits den Verbrauch ihrer Verwaltungsgebäude 
CO2-neutral gestellt. Für einen kleinen Aufschlag 
von 0,21 Ct/kWh brutto (0,20 Ct/kWh netto) kön-
nen auch Sie Ihren Erdgasverbrauch klimaneutral 
stellen. Das entspricht bei einem Jahresverbrauch 
von 18.000 kWh nur 3,21 Euro brutto pro 
Monat! Außerdem bieten wir an, Teilverbräu-
che in 6000-kWh-Schritten zu kompensieren (ein 
Schritt entspricht dabei 1,07 € brutto pro Monat) .

Emissionsminderungszertifikate werden durch Klima-
schutzprojekte auf der ganzen Welt erzeugt. Jede Ton-
ne Treibhausgas, die durch ein solches Projekt nach-
weislich vermieden wird, indem beispielsweise statt 
fossiler Brennstoffe erneuerbare Energieträger genutzt 
werden, wird zertifiziert. Der Verkauf der ausgeschüt-
teten Zertifikate sichert wiederum die Finanzierung 
der Klimaschutzprojekte. Durch den Kauf von Zertifi-
katen können so unvermeidbare Emissionen durch die 
Einsparung von Treibhausgasen an anderer Stelle im 
gleichen Umfang ausgeglichen werden.

Die Projekte sind erneuerbare Energie- oder Energie-
effizienzprojekte und werden größtenteils in Entwick-
lungsländern durchgeführt, weil dort mit den gleichen 
Investitionen mehr Emissionen eingespart werden 
können als zum Beispiel in Europa. Als positiver Ne-
beneffekt wird in diesen Ländern durch Wissens- und 
Technologietransfer und die Schaffung von Arbeitsplät-
zen ein wichtiger Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung 
geleistet.
Selbstverständlich erfüllen alle unsere Projekte höchste 
weltweit anerkannte Qualitätsstandards wie den Gold-
standard oder den Verified Carbon Standard und sie 
werden regelmäßig durch TÜV-Nord beziehungsweise 
SGS geprüft.
Vertragsbedingungen zum Zusatzvertrag „Erdgas Klima“ I
Die Informationspflichten nach Artikel 13 der EU-Datenschutz-Grundverord-
nung finden Sie unter https://www.stadtwerke-marburg.de/fileadmin/Datenschutz/ 
Infopflichten_Kundenservice.pdf . 
Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von 
Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt 
dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor dem Verbrauch der ersten Kilowatt-
stunde Gas auf Grundlage dieses Vertrages und auch nicht vor Erfüllung unserer 
Informationspflichten gemäß § 312c Abs. 2 BGB in Verbindung mit § 1 Abs. 1, 2 und 
4 BGB-InfoV. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des 
Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: Stadtwerke Marburg GmbH, Am Krekel 
55, 35039 Marburg.
Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zu-
rückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. Können 
Sie uns die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlech-
tertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten. 
Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt 
werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns 
mit deren Empfang.
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www.stadtwerke-marburg.de
preiswert   zuverlässig   umweltfreundlich

Erdgas Klima
Unser Beitrag zum globalen Klimaschutz

Vertragsbedingungen zum Zusatzvertrag „Erdgas Klima“ II
Der Abschluss des Zusatzvertrages „Erdgas Klima“ setzt einen rechtswirksamen Gas-
liefervertrag voraus.
Preise
Der Klimaneutral-Preis wird dem Kunden zusätzlich zu dem Preis für die Lieferung von 
Erdgas gemäß dem bestehenden Gasliefervertrag mit der Stadtwerke Marburg GmbH 
berechnet. Dies erfolgt durch einen entsprechenden Aufschlag auf die erhobenen Ab-
schläge für die Gaslieferung und durch entsprechende Berücksichtigung in der Jahres-
rechnung. Die Bruttopreise sind auf die angegebene Nachkommastelle gerundet. Bei 
Abrechnung werden die Verbrauchsdaten mit den Nettopreisen multipliziert und erst 
anschließend die Umsatzsteuer hinzugerechnet. Dabei kann es zu Rundungsdifferenzen 
kommen. Die Stadtwerke Marburg GmbH wird den auf der Grundlage dieses Vertrages 
zu zahlenden Aufpreis nach billigem Ermessen der Entwicklung der Kosten anpassen, 
die für die Preisberechnung dieses Aufschlags maßgeblich sind. Eine Erhöhung oder 
Ermäßigung kommt insbesondere in Betracht, wenn sich die Kosten für die Beschaffung 
der Emissionsminderungszertifikate ändern oder sonstige Änderungen der energiewirt-
schaftlichen oder rechtlichen Rahmenbedingungen zu einer veränderten Kostensituati-
on führen. Die Stadtwerke Marburg GmbH wird bei Ausübung ihres billigen Ermessens 
die jeweiligen Zeitpunkte einer Preisänderung so wählen, dass Kostensenkungen nicht 
nach für den Kunden ungünstigeren Maßstäben Rechnung getragen werden als Kos-
tenerhöhungen, also Kostensenkungen mindestens in gleichem Umfang preiswirksam 
werden wie Kostenerhöhungen. Änderungen des Aufschlags nach dieser Regelung sind 
nur zum Monatsersten möglich. Die Stadtwerke Marburg GmbH wird dem Kunden die 
Änderungen spätestens sechs Wochen vor dem geplanten Wirksamwerden in Textform 
mitteilen. Ist der Kunde mit der mitgeteilten Preisanpassung nicht einver-
standen, hat er das Recht, den Vertrag mit einer Frist von einem Monat 
auf den Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Preisanpassung in Textform zu 
kündigen. Macht er von diesem Recht keinen Gebrauch, gilt die Preisanpassung als 
genehmigt. Auf diese Folgen wird der Kunde von der Stadtwerke Marburg GmbH in der 
Mitteilung gesondert hingewiesen.
Vertragsbeginn
Der Zusatzvertrag „Erdgas Klima“ kommt mit der Annahmeerklärung (Vertragsbestä-
tigung) der Stadtwerke Marburg GmbH zu Stande. Erklärt die Stadtwerke Marburg 
GmbH die Annahme nicht schriftlich binnen 21 Tagen nach Eingang des Auftrags (Post-
stempel oder Abgabedatum), gilt der Vertragsschluss als abgelehnt.
Kündigung
Der Zusatzvertrag  wird unbefristet abgeschlossen und kann von jeder der Parteien mit 
einer Frist von einem Monat zum Ende des Kalendermonats in Textform gekündigt wer-
den. Der Zusatzvertrag endet in jedem Fall mit der Kündigung des zugrundeliegenden 
Gasliefervertrages.
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Stand 10.2022

Stadtwerke Marburg GmbH 
- Kundenzentrum - 

Am Krekel 55, 35039 Marburg 
Telefon (06421) 205-505 

kundenzentrum@swmr.de

Öffnungszeiten 
Montag bis Freitag      9:00 - 17:00 Uhr

Redaktion: M. Mross (verant.), N. Kornemann
Fotos: Stadtwerke Marburg GmbH Marketing, 

 Karin Brahms, First Climate Markets AG,  
stock.adobe.com: yugem


